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	Muster-Schreiben des Pflegedienstes an die neue Krankenkasse 

	Sehr geehrte Damen und Herren, 
da eine ärztliche Verordnung für unsere Pflegekundin Marie Regner rückwirkend ausgestellt und verfristet eingereicht wurde, haben Sie die Kostentragung mit Schreiben vom (Datum) abgelehnt. 
Wir verweisen darauf, dass eine rückwirkende Verordnung ungeachtet § 3 Abs. 4 der HKP-Richtlinie im Ausnahmefall zulässig ist. Ebenso besteht gemäß den Rahmenempfehlungen nach § 132a SGB V auch bei verfristeter Einreichung der Verordnung bereits erbrachter Leistungen eine Zahlungspflicht der Kasse. Der Grund für die Ausnahme besteht in einem Kassenwechsel Ihrer Versicherten, der weder dem Arzt noch unserem Pflegedienst mitgeteilt wurde. 
Wir bitten daher um umgehend Begleichung der eingereichten Abrechnung. 
Mit freundlichen Grüßen
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